
 
Drucksache Nr. 337/2017 

 
Dokumentart: Beschlussvorlage 08.11.2017 /  Ud 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung 

Fachdienst  Immobilien, Satzungen, ÖPNV 

Sachbearbeiter Dreyer, Ursula 
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 21.11.2017 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 07.12.2017 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

11.12.2017 beschließend 

 

Betreff: 

1. Änderungssatzung der Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Kelsterbach vom 

20.12.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

Magistratsbeschluss: 

 

Der Magistrat nimmt den Entwurf der 1. Änderungssatzung der Feuerwehrgebührensatzung 

der Stadt Kelsterbach vom 20.12.2016 sowie die Satzung über die Gebühren für den Einsatz 

der Freiwilligen Feuerwehr Kelsterbach zur Kenntnis. 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, Folgendes zu beschließen: 

 

“Die im Entwurf vorliegende 1. Änderungssatzung der Feuerwehrgebührensatzung der Stadt 

Kelsterbach vom 20.12.2016 wird als Satzung beschlossen.“ 

 

Sachdarstellung 

Durch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20) ist die Aufnahme eines 

neuen Gebührentatbestandes notwendig. Zudem sollte unter § 2 der 

Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Kelsterbach der Personenkreis der 

Gebührenschuldner erweitert werden. Bisher waren bei Auslösen eines Fehlalarms die 

Eigentümer oder Besitzer vernetzter Rauchwarnmelder sowie die einer 



Gefahrenwarnanlage, die an ein privates Sicherheitsunternehmen angeschlossen ist, nicht 

aufgeführt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat Keine Beteiligung notwendig 

Frauenbeauftragte Keine Beteiligung notwendig 
 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. Anlage 1 Satzungsentwurf     

2. Anlage 2 Feuerwehrgebuehrensatzung     

3. Anlage Synopse     




